
unterstützt, berät und begleitet öffentliche und private AnbieterInnen kostenlos 
beim Auf- und Ausbau von Angeboten zur Unterstützung im Alltag. Darüber 
hinaus bietet sie auch Informationen und Vermittlungsleistungen für  
Pflegebedürftige, pflegende Angehörige und nahestehende Menschen zu 
bestehenden Angeboten an. Ebenso werden Informationen bereitgestellt für 
Menschen, die sich ehrenamtlich in diesem Bereich engagieren möchten.

AGENTUR

AUiA

Agentur 
zur Vermittlung und

zum Aufbau von Angeboten
zur Unterstützung im Alltag für 

Pflegebedürftige

Die Agentur zur Vermittlung und zum Aufbau von Angeboten zur Unterstützung im Alltag für 
Pflegebedürftige bei der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V. wird 
als Modellprojekt durch das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt und 
die Landesverbände der Pflegekassen und dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. 
gefördert.

   Die Agentur - AUiA,

Angebote zur Unterstützung im Alltag 
Ehrenamtlicher HelferInnenkreis

Angebot zur Unterstützung im Alltag –  § 45a SGB XI

Angebot zur Unterstützung im Alltag ist ein Oberbegriff für Angebote, die 
pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen helfen, solange wie 
möglich in der eigenen Häuslichkeit versorgt und betreut zu werden. 
Angebote zur Unterstützung im Alltag können von anerkannten 
AnbieterInnen erbracht werden.

Was ist ein ehrenamtlicher HelferInnenkreis?

Hinter dem Angebot des ehrenamtlichen HelferInnenkreises verbirgt sich 
ein Betreuungsangebot. Ehrenamtliche Personen besuchen die 
Pflegebedürftigen in der eigenen Häuslichkeit und betreuen diese 
stundenweise. Die Besuche werden ganz individuell auf die Bedürfnisse 
der pflegebedürftigen Person und deren Angehörige angepasst. Durch 
diese Besuche sollen die Angehörigen entlastet werden. 

Wie kann das Angebot des ehrenamtlichen HelferInnenkreises 
erstattet werden?

Pflegebedürftigen ab einem anerkannten Pflegerad 1 steht monatlich ein 
Entlastungsbetrag (§ 45b SGB XI) in Höhe von 125,00 Euro zur Verfügung. 
Dieser kann für die Abrechnung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag, 
unter anderem für ehrenamtliche HelferInnenkreise, eingesetzt werden. 
Angebote zur Unterstützung im Alltag benötigen eine Anerkennung über die 
Sozialagentur des Landes Sachsen-Anhalt, um die erbrachten 
Unterstützungsleistungen mit den Pflegekassen abrechnen zu können. 




